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Zusammensetzung des Kuratoriums der Verwaltungsfach-
hochschule in Wiesbaden;
h i e r : 7. Amtsperiode 2004 bis 2008
B e z u g : Bekanntmachung vom 18. Januar 2006 (StAnz. S. 368)

Als Nachfolger von Herrn Ministerialdirigent Günter Kunz ist Herr
Ministerialdirigent Werner Koch, Hessisches Ministerium des In-
nern und für Sport, zum Mitglied benannt worden.

Wiesbaden, 16. Oktober 2006

Hessisches Ministerium 
des Innern und für Sport
Z 4 08e 14.212

StAnz. 44/2006 S. 2490

Verwaltungsvorschriften zur Korruptionsbekämpfung in der
Landesverwaltung;
h i e r : Verwaltungsvorschriften für Beschäftigte des Landes

über die Annahme von Belohnungen und Geschenken
B e z u g : Erlass vom 3. Januar 1996 (StAnz. S. 334), geändert

durch Erlass vom 30. Januar 1998 (StAnz. S. 487) 

Eine uneigennützige und auf keinen persönlichen Vorteil bedachte
Führung der Dienstgeschäfte ist eine der wesentlichen Grundlagen
des öffentlichen Dienstes. Beschäftigte, die in Bezug auf ihr Amt
oder ihren Beruf Belohnungen oder Geschenke annehmen, gefähr-
den das Vertrauen der Allgemeinheit und ihrer Behörde in ihre Zu-
verlässigkeit und setzen das Ansehen des gesamten öffentlichen
Dienstes herab. Dies gilt es im Interesse einer funktionsgerecht,
zweckmäßig und sachlich orientierten Verwaltung zu vermeiden. 
Auch wenn die weit überwiegende Mehrheit der Beschäftigten im
öffentlichen Dienst ihre Verpflichtung ernst nehmen, ihre Aufga-
ben uneigennützig und unparteilich zu erfüllen, geben Einzelfälle
von Korruption in der öffentlichen Verwaltung Anlass, fortgesetzt
auf die geltenden Regelungen über die Annahme von Belohnungen
und Geschenken hinzuweisen und den Umgang damit verbindlich
festzulegen. Zur Umsetzung dessen und als Arbeitserleichterung
sind die in der Anlage 1 beigefügten Musterbriefe zu verstehen.
Die Beschäftigten sind auf die Verpflichtungen hinzuweisen, die sich
aus § 84 des Hessischen Beamtengesetzes (HBG) oder den entspre-
chenden tarifvertraglichen Vorschriften ergeben. Die Dienstvor-
gesetzten sollen in regelmäßigen Abständen — mindestens jährlich
— in Gesprächen, zum Beispiel Dienstbesprechungen, die Rege-
lungen und Fragen der Korruption mit den Beschäftigten erörtern,
um diese fortlaufend für das Thema zu sensibilisieren. Hierzu kann
eine Dokumentation vorgesehen werden. Bei Tätigkeiten in be-
sonders korruptionsgefährdeten Arbeitsgebieten soll eine vertiefte
arbeitsplatzbezogene und bedarfsorientierte Belehrung der Be-
schäftigten erfolgen.
Bei Neueinstellungen sind diese Regelungen allen Beschäftigten
des Landes gegen Empfangsbestätigung auszuhändigen; die Emp-
fangsbestätigung ist zu den Personalakten zu nehmen. 

1. Grundsatz

Beschäftigte des Landes dürfen, auch nach Beendigung des Be-
schäftigungsverhältnisses, keine Belohnungen oder Geschenke
in Bezug auf ihr Amt oder ihre dienstliche Tätigkeit für sich oder
Dritte annehmen. Annahme ist die tatsächliche Entgegennahme
einer Leistung (Belohnung oder Geschenk) mit Wissen des Be-
schäftigten und liegt schon in jedem privaten oder dienstlichen
Be- oder Ausnutzen. Es genügt auch ein mittelbarer Zufluss (zum
Beispiel an Angehörige), wenn der Beschäftigte davon weiß und
dies hinnimmt. Eine ausdrückliche Annahmeerklärung ist nicht
erforderlich. Es reicht auch schlüssiges Verhalten. 

2. Zustimmung

Ausnahmen vom Annahmeverbot bedürfen der Zustimmung
der zuständigen Stelle (§§ 84 Satz 2 HBG, 10 Abs. 1 des Bun-
des-Angestelltentarifvertrages [BAT], 12 Abs. 1 des Mantelta-
rifvertrages für Arbeiterinnen und Arbeiter des Bundes und der
Länder [MTArb]). Welche Stelle dies ist, erfahren die Beschäf-
tigten bei ihrer Dienststelle. 

885

884 Werden Beschäftigten Belohnungen oder Geschenke von Per-
sonen angeboten, mit denen sie dienstlich zu tun haben, wird es
sich häufig um Belohnungen oder Geschenke in Bezug auf ihr
Amt oder ihre dienstliche Tätigkeit handeln. In diesem Fall ha-
ben sie die Zustimmung der zuständigen Stelle vor der An-
nahme einzuholen, wenn nicht die Annahme nach Nr. 4 allge-
mein genehmigt ist. Kann die Zustimmung im Einzelfall nicht
vor der Annahme eingeholt werden, muss die Annahme unter-
bleiben. 

Die zunächst ohne Kenntnis erlangte Leistung (zum Beispiel
Brief mit Bargeld, Scheck oder Wertsachen im Briefkasten,
Geldbetrag auf dem Konto) muss unverzüglich nach Kenntnis-
nahme zurückgegeben werden. Die zuständige Stelle ist von
dem Vorfall zu informieren. Es muss, wenn die Rückgabe nicht
möglich ist, unverzüglich der Antrag auf Zustimmung bei der
zuständigen Stelle gestellt werden. Diese entscheidet über das
weitere Vorgehen. 

Sind Beschäftigte ausnahmsweise der Ansicht, dass es sich um
eine private Leistung handelt, wird ihnen empfohlen, sich gleich-
wohl an ihre Dienststelle zu wenden, damit geklärt wird, ob eine
Zustimmung erforderlich ist. Nur auf diese Weise lassen sich
Zweifel von vornherein vermeiden. Nehmen Beschäftigte von
Personen, mit denen sie dienstlich zu tun haben, Belohnungen
oder Geschenke an, ohne eine Zustimmung eingeholt oder ihre
Dienststelle eingeschaltet zu haben, geht das Risiko einer Fehl-
einschätzung der Sach- und Rechtslage allein zu ihren Lasten
und kann für sie schwerwiegende Folgen haben (vergleiche un-
ten Nr. 7).

Geschenke aus dem Kollegen- oder Mitarbeiterkreis von übli-
chem und angemessenem Wert (zum Beispiel aus Anlass eines
Geburtstages, eines Dienstjubiläums oder Ähnliches) sind Ge-
schenke im privaten Rahmen, für deren Annahme keine Zu-
stimmung erforderlich ist. 

3. Grundsätzliches Annahmeverbot

3.1 Die Annahme folgender Leistungen in Bezug auf das Amt ist
grundsätzlich untersagt:

1. Bargeld,

2. Überlassung von Gegenständen (zum Beispiel Kraftfahr-
zeugen, Geräten oder Maschinen zum Gebrauch) ohne oder
zu einem geringeren als dem üblichen Entgelt,

3. Gewährung von Leistungen (zum Beispiel durch Überlassung
von Fahrkarten, Eintrittskarten, Gutscheinen, Flugtickets,
Mitnahme auf Urlaubsreisen, Unterkunft) ohne oder zu ei-
nem geringeren als dem üblichen Entgelt,

4. Gewährung besonderer Vergünstigungen bei Privatge-
schäften (zum Beispiel zinslose oder zinsgünstige Darlehen,
verbilligter Einkauf).

3.2 Die Annahme von Leistungen in Bezug auf das Amt, die der oder
dem Beschäftigten nur mittelbar (zum Beispiel bei Leistungen
an Angehörige, Vereine usw., Beschäftigung von Angehörigen
oder Ferientätigkeiten von Kindern zu offensichtlich unange-
messenen Bedingungen) zukommen oder zukommen sollen, ist
ebenfalls untersagt. 

3.3 Im Einzelfall kann die Zustimmung zur Annahme von Leistun-
gen nach den Nr. 3.1 und 3.2 ausnahmsweise erteilt werden, wenn
nach besonderer Prüfung die Voraussetzungen der Nr. 5 vor-
liegen (Ausnahme vom Verbot).

3.4 Das Angebot von Leistungen nach den Nr. 3.1 und 3.2 ist der
für die Zustimmung zur Annahme von Belohnungen und Ge-
schenken zuständigen Stelle unverzüglich mitzuteilen. 

4. Allgemeine Zustimmung zur Annahme

4.1 Zur Verwaltungsvereinfachung gilt die Annahme der nachste-
hend aufgeführten Leistungen als allgemein genehmigt, soweit
den Beschäftigten nicht ausdrücklich etwas anderes mitgeteilt
wurde:

— Übliche und nach allgemeiner Auffassung nicht zu bean-
standende geringwertige Aufmerksamkeiten (zum Beispiel
Werbeartikel in einfacher Ausführung wie Kalender, Ku-
gelschreiber oder Schreibblocks), sofern der Wert insgesamt
10 Euro (Verkehrswert) nicht übersteigt,

— geringfügige Dienstleistungen, die die Durchführung eines
Dienstgeschäftes erleichtern oder beschleunigen, zum Bei-
spiel die Abholung mit einem Wagen vom Bahnhof,
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— Bewirtungen aus Anlass oder bei Gelegenheit dienstlicher
Handlungen (zum Beispiel Besprechungen, Besichtigungen),
wenn sie üblich und angemessen sind oder wenn sie ihren
Grund in den Regeln des Verkehrs und der Höflichkeit ha-
ben, denen sich auch Angehörige des öffentlichen Diensts un-
ter Berücksichtigung ihrer besonderen Verpflichtung zur
objektiven Amtsführung nicht entziehen können, ohne ge-
gen gesellschaftliche Formen zu verstoßen (zum Beispiel Er-
frischungsgetränke, Imbiss, Mittagessen). Dies gilt nicht,
wenn die Bewirtung nach Art und Umfang einen nicht un-
erheblichen Wert darstellt, wobei sich der Maßstab im Ein-
zelfall auch an der amtlichen Funktion der Beschäftigten aus-
richtet,

— eine übliche Bewirtung bei allgemeinen Veranstaltungen,
an denen Beschäftigte im Rahmen ihres Amtes oder in dienst-
lichem Auftrag teilnehmen (zum Beispiel Empfänge, Ein-
weihungen). 

4.2 Bei Annahme einer Bewirtung besteht die Verpflichtung, un-
entgeltlich gewährte Verpflegung in der Reisekostenabrech-
nung nach § 12 des Hessischen Reisekostengesetzes anzugeben.

5. Zustimmung im Einzelfall

5.1 Im Übrigen wird die Entscheidung über die Annahme von Be-
lohnungen und Geschenken nach pflichtgemäßem Ermessen im
Rahmen der Umstände des Einzelfalls getroffen. Deshalb ha-
ben die betroffenen Beschäftigten die für die Entscheidung maß-
geblichen Umstände vollständig mitzuteilen. 

Der Annahme von Belohnungen und Geschenken kann nur zu-
gestimmt werden, wenn ausgeschlossen werden kann, dass

— durch die Leistung dienstliches Handeln beeinflusst werden
soll und

— die Annahme der Leistung die objektive Amtsführung be-
einträchtigen könnte und

— die Annahme der Leistung bei Dritten den Eindruck her-
vorrufen könnte, dass die Leistung dienstliches Handeln be-
einflussen oder die objektive Amtsführung beeinträchtigen
könnte und

— die Leistung als Anerkennung für ein bestimmtes Verwal-
tungshandeln verstanden werden könnte.

Die Zustimmung soll schriftlich erteilt werden.

5.2 Die Zustimmung zur Teilnahme an Informations- oder Präsen-
tationsveranstaltungen/-reisen sowie Fortbildungsveranstal-
tungen von Firmen oder anderen Institutionen, welche die mit
der Veranstaltung oder Reise zusammenhängenden Kosten für
die Beschäftigten übernehmen, darf nur erteilt werden, wenn
die fachlichen Gesichtspunkte weit überwiegen, an der Teil-
nahme ein dringendes dienstliches Bedürfnis und kein Zu-
sammenhang zu einem laufenden oder absehbaren Vergabe-
vorgang besteht. 

6. Strafrechtliche Folgen

6.1 Die Annahme von Belohnungen und Geschenken ohne Zustim-
mung der zuständigen Stelle ist nach § 331 StGB (Vorteilsan-
nahme) oder § 332 StGB (Bestechlichkeit), gegebenenfalls in Ver-
bindung mit § 336 StGB (Unterlassen der Diensthandlung)
strafbar. Wissen Vorgesetzte oder andere Personen, denen die
Aufsicht oder Kontrolle über die Dienstgeschäfte anderer Per-
sonen übertragen ist, von der Annahme von Belohnungen oder
Geschenken durch diese Personen, können sie sich auch nach
§ 357 StGB strafbar machen, zum Beispiel weil sie eine rechts-
widrige Tat geschehen lassen.

6.2 Zu den strafrechtlichen Vorschriften wird besonders darauf
aufmerksam gemacht, dass für Bestechlichkeit im Regelfall eine
Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten vorgesehen ist.
Haben Beschäftigte bei ihren Handlungen einen Ermessens-
spielraum, kann der Tatbestand der Bestechlichkeit nach der
strafrechtlichen Rechtsprechung zu § 332 Abs. 3 StGB bereits
mit der Annahme einer Belohnung oder eines Geschenks ver-
wirklicht sein, auch wenn die oder der Beschäftigte in der Sache
genauso handelt, wie sie oder er ohne Annahme einer Belohnung
oder eines Geschenks gehandelt hätte. Dabei ist der strafrecht-
liche Ermessensbegriff in § 332 Abs. 3 StGB weiter als der ver-
waltungsrechtliche Begriff des Ermessens. 

6.3 Die vorstehend genannten Strafvorschriften sind in der An-
lage 2 aufgeführt. 

7. Dienst- und arbeitsrechtliche Folgen

7.1 Bei Beamtinnen und Beamten ist eine schuldhafte Verletzung
des Verbots, Belohnungen oder Geschenke in Bezug auf ihr Amt
anzunehmen, ein Dienstvergehen (§§ 84 Satz 1, 90 Abs. 1 HBG).
Dies gilt nicht, soweit vor der Annahme die Zustimmung erteilt
wurde. Auch die schuldhafte Verletzung der Pflicht, die zu-

ständige Stelle über die angebotene, nicht angenommene Leis-
tung zu unterrichten (Nr. 3.4), ist ein Dienstvergehen. 

7.2 Bei Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbeamten oder bei
früheren Beamtinnen und Beamten mit Versorgungsbezügen
gilt es als Dienstvergehen, wenn sie gegen das Verbot der An-
nahme von Belohnungen und Geschenken in Bezug auf ihr frü-
heres Amt verstoßen (§§ 84 Satz 1, 90 Abs. 2 Nr. 3 HBG). 

7.3 Bei Beamtinnen und Beamten ist beim Verdacht eines entspre-
chenden Dienstvergehens zu prüfen, ob die Einleitung eines
Disziplinarverfahrens — gegebenenfalls mit dem Ziel der Ent-
fernung der Beamtin oder des Beamten aus dem Dienst — er-
forderlich ist und welche vorläufigen Maßnahmen (zum Beispiel
Verbot der Führung der Dienstgeschäfte, § 74 Abs. 1 HBG, oder
vorläufige Dienstenthebung, gegebenenfalls mit Einbehaltung
eines Teils der Dienstbezüge, § 43 HDG), notwendig sind.

7.4 Wird eine Beamtin oder ein Beamter im ordentlichen Strafver-
fahren durch ein deutsches Gericht wegen einer vorsätzlichen
Tat zu Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr verurteilt, en-
det ihr oder sein Beamtenverhältnis mit der Rechtskraft des
Urteils (§ 46 HBG). Ist die Beamtin oder der Beamte nach der
Tat in den Ruhestand getreten, so verliert sie oder er mit der
Rechtskraft der Entscheidung ihre oder seine Rechte als Ruhe-
standsbeamter (§ 59 BeamtVG). 

7.5 Bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ist bei schuldhaf-
ter Verletzung der Pflicht, Belohnungen oder Geschenke nur mit
Zustimmung anzunehmen, zu prüfen, ob ein wichtiger Grund
zur außerordentlichen Kündigung des Beschäftigungsverhält-
nisses vorliegt. Im Falle einer außerordentlichen Kündigung
kann der Verlust des Anspruchs auf Versorgungsrente aus der
Versicherung bei der Versorgungsanstalt des Bundes und der
Länder eintreten. In weniger schwerwiegenden Fällen, etwa bei
schuldhafter Verletzung der Pflicht, die zuständige Stelle über
die angebotene Leistung zu informieren (§ 10 Abs. 2 BAT, § 12
Abs. 2 MTArb), kommen auch andere arbeitsrechtliche Maß-
nahmen, wie zum Beispiel eine Unterbrechung der Bewäh-
rungszeiten beim Vorliegen tariflicher Aufstiegsmerkmale oder
auch eine Abmahnung, in Betracht. 

8. Zweifelsfälle

Beschäftigte sollten sich in allen Zweifelsfällen an ihre Dienst-
stelle wenden. Dies ist auch in den Fällen ratsam, in denen
schon durch die Annahme von geringfügigen Dienstleistungen,
Höflichkeitsanerbieten oder Bewirtungen der Eindruck der Be-
fangenheit oder der Bevorzugung Einzelner entstehen könnte.

9. Geltungsbereich

9.1 Die vorstehenden Regelungen gelten einheitlich für alle Be-
schäftigten des Landes Hessen.

9.2 Den Gemeinden, den Gemeindeverbänden und den sonstigen der
Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten
und Stiftungen des öffentlichen Rechts wird empfohlen, ent-
sprechend zu verfahren.

9.3 Die Erlasse vom 3. Januar 1996 (StAnz. S. 334) und vom 30. Ja-
nuar 1998 (StAnz. S. 487) werden aufgehoben.

Wiesbaden, 17. Oktober 2006 Hessisches Ministerium 
des Innern und für Sport
I 11 — 08 b 28.07
— Gült.-Verz. 3200 —
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A n l a g e  1
Musterbrief 1

(Einladung zu Präsentationen)

Anschrift

Einladung zu …

Sehr geehrte Damen und Herren,
für Ihre Einladung zu … bedanke ich mich. 
Da der Charakter Ihrer Veranstaltung wesentlich durch das Bei-
programm geprägt ist, bitte ich um Verständnis, dass es mir nicht
möglich ist, Ihre Einladung anzunehmen. 
Der öffentliche Dienst ist zu Neutralität verpflichtet. Deshalb bin
ich grundsätzlich gehalten, von vornherein jeden Anschein der Be-
einflussung zu vermeiden, der durch die Teilnahme an einer über
eine reine Informationsveranstaltung hinausgehenden Präsenta-
tion entstehen könnte.
An Informationen über … bin ich aber weiterhin interessiert und
bitte Sie, mich in Ihrem Verteiler zu belassen. 
Mit freundlichen Grüßen
…
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Musterbrief 2
(Einladung zu Festlichkeiten)

Anschrift

Einladung zu … 
Sehr geehrte Damen und Herren,
für Ihre Einladung zu … bedanke ich mich.
Die Hessische Landesverwaltung versteht sich auch als moderner,
kundenorientierter Dienstleistungsbetrieb. Wir als seine Beschäf-
tigten sind bemüht, den Anliegen der Bürgerinnen und Bürger im Rah-
men der rechtlichen Möglichkeiten (schnell und umfassend) zu ent-
sprechen. Wenn dies gelungen ist, freut mich das, und ich danke für
den mit der Einladung verbundenen Ausdruck der Zufriedenheit. 
Ich bitte jedoch um Verständnis, dass ich zur Wahrung der Neu-
tralität des öffentlichen Dienstes grundsätzlich gehalten bin, jeden
Anschein der Beeinflussung von vornherein zu vermeiden, der durch
eine Teilnahme entstehen könnte. Da der Charakter Ihrer Veran-
staltung wesentlich durch das festliche Programm geprägt ist, kann
ich Ihre Einladung nicht annehmen. 
Ich wünsche Ihnen am … eine gelungene Veranstaltung. 
Mit freundlichen Grüßen
…

Musterbrief 3
(Übersendung/Übergabe von Geschenken)

Anschrift

Übersendung eines …
Sehr geehrte Damen und Herren,
(Verbindlicher Einleitungssatz je nach Gelegenheit, zum Beispiel:)
Wieder geht ein Jahr zu Ende, in dem wir gut zusammengearbeitet
haben./Gerade haben wir erfolgreich ein gemeinsames Projekt be-
endet.
Mit der Übersendung Ihres Geschenkes haben Sie sich bei mir für
diese gute Zusammenarbeit bedankt. So habe ich Ihr Geschenk
verstanden. Mich bringt diese Praxis durchaus in Schwierigkeiten,
denn der öffentliche Dienst ist zu Neutralität verpflichtet. Deshalb
dürfen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter grundsätzlich keine Be-
lohnungen oder Geschenke annehmen. Vor diesem Hintergrund
bitte ich um Verständnis, dass es mir nicht möglich ist, Ihr Geschenk
anzunehmen, so gut es gemeint ist. 
(Alternativ bei zunächst erfolgter Übergabe:) 
Mit Ihrem Geschenk haben Sie sich bei mir für diese gute Zu-
sammenarbeit bedankt. So habe ich Ihr Geschenk verstanden. Mich
bringt diese Praxis durchaus in Schwierigkeiten, denn der öffent-
liche Dienst ist zu Neutralität verpflichtet. Deshalb dürfen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter grundsätzlich keine Belohnungen oder
Geschenke annehmen. Nach Rücksprache mit meinem Vorgesetz-
ten sehe ich mich deshalb veranlasst, das mir am … überreichte Ge-
schenk zurückzugeben. 
Außerdem versteht sich die Hessische Landesverwaltung als mo-
derner, kundenorientierter Dienstleistungsbetrieb: Er ist bemüht,
allen Anliegen im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten zu ent-
sprechen. Wenn dies gelungen ist, freut mich das.

Variante 1:
Am besten wäre es, wenn Sie in Zukunft auf die Übersendung/Über-
gabe von Geschenken verzichten würden. Ich hoffe auf Ihr Ver-
ständnis und bitte Sie deshalb, Ihr Geschenk in den nächsten vier
Wochen abzuholen oder abholen zu lassen. Andernfalls werde ich,
Ihr Einverständnis unterstellt, das Geschenk an … (soziale Ein-
richtung) weitergeben.

Variante 2:
Ich gehe davon aus, dass Sie damit einverstanden sind, dass das Ge-
schenk an … (soziale Einrichtung) weitergegeben wird. Es wäre am
besten, wenn Sie in Zukunft auf die Übersendung/Übergabe von
Geschenken verzichten würden. 
Mit freundlichen Grüßen
…

A n l a g e  2

In Nr. 6 der Verwaltungsvorschriften genannte sowie weitere ein-
schlägige Strafvorschriften des Strafgesetzbuchs (StGB):

§ 331

Vorteilsannahme

(1) Ein Amtsträger oder ein für den öffentlichen Dienst besonders
Verpflichteter, der für die Dienstausübung einen Vorteil für sich
oder einen Dritten fordert, sich versprechen läßt oder annimmt, wird
mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Ein Richter oder Schiedsrichter, der einen Vorteil für sich oder
einen Dritten als Gegenleistung dafür fordert, sich versprechen
läßt oder annimmt, daß er eine richterliche Handlung vorgenom-
men hat oder künftig vornehme, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar. 

(3) Die Tat ist nicht nach Absatz 1 strafbar, wenn der Täter einen
nicht von ihm geforderten Vorteil sich versprechen läßt oder an-
nimmt und die zuständige Behörde im Rahmen ihrer Befugnisse ent-
weder die Annahme vorher genehmigt hat oder der Täter unver-
züglich bei ihr Anzeige erstattet und sie die Annahme genehmigt.

§ 332

Bestechlichkeit

(1) Ein Amtsträger oder ein für den öffentlichen Dienst besonders
Verpflichteter, der einen Vorteil für sich oder einen Dritten als
Gegenleistung dafür fordert, sich versprechen läßt oder annimmt,
daß er eine Diensthandlung vorgenommen hat oder künftig vor-
nehme und dadurch seine Dienstpflichten verletzt hat oder verlet-
zen würde, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf
Jahren bestraft. In minder schweren Fällen ist die Strafe Freiheits-
strafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe. Der Versuch ist strafbar.

(2) Ein Richter oder Schiedsrichter, der einen Vorteil für sich oder
einen Dritten als Gegenleistung dafür fordert, sich versprechen
läßt oder annimmt, daß er eine richterliche Handlung vorgenom-
men hat oder künftig vornehme und dadurch seine richterlichen
Pflichten verletzt hat oder verletzen würde, wird mit Freiheits-
strafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft. In minder schwe-
ren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu
fünf Jahren. 

(3) Falls der Täter den Vorteil als Gegenleistung für eine künftige
Handlung fordert, sich versprechen läßt oder annimmt, so sind die
Absätze 1 und 2 schon dann anzuwenden, wenn er sich dem ande-
ren gegenüber bereit gezeigt hat,

1. bei der Handlung seine Pflichten zu verletzen oder,

2. soweit die Handlung in seinem Ermessen steht, sich bei Aus-
übung des Ermessens durch den Vorteil beeinflussen zu lassen.

§ 335

Besonders schwere Fälle der Bestechlichkeit und Bestechung

(1) In besonders schweren Fällen wird 

1. eine Tat nach

a) § 332 Abs. 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Abs. 3, und

b) § 334 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2, jeweils auch in Verbindung
mit Abs. 3, mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn
Jahren und

2. eine Tat nach § 332 Abs. 2, auch in Verbindung mit Abs. 3, mit
Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren 

bestraft.

(2) Ein besonders schwerer Fall im Sinne des Absatzes 1 liegt in der
Regel vor, wenn

1. die Tat sich auf einen Vorteil großen Ausmaßes bezieht,

2. der Täter fortgesetzt Vorteile annimmt, die er als Gegenleistung
dafür gefordert hat, daß er eine Diensthandlung künftig vor-
nehme, oder

3. der Täter gewerbsmäßig oder als Mitglied einer Bande handelt,
die sich zur fortgesetzten Begehung solcher Taten verbunden hat.

§ 336

Unterlassen der Diensthandlung

Der Vornahme einer Diensthandlung oder einer richterlichen Hand-
lung im Sinne der §§ 331 bis 335 steht das Unterlassen der Hand-
lung gleich.

§ 337

Schiedsrichtervergütung

Die Vergütung eines Schiedsrichters ist nur dann ein Vorteil im
Sinne der §§ 331 bis 335, wenn der Schiedsrichter sie von einer Par-
tei hinter dem Rücken der anderen fordert, sich versprechen läßt
oder annimmt oder wenn sie ihm eine Partei hinter dem Rücken der
anderen anbietet, verspricht oder gewährt.
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§ 338
Vermögensstrafe und Erweiterter Verfall

(1) In den Fällen des § 332, auch in Verbindung mit den §§ 336 und
337, ist § 73 d anzuwenden, wenn der Täter gewerbsmäßig oder als
Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Begehung
solcher Taten verbunden hat.
(2) In den Fällen des § 334, auch in Verbindung mit den §§ 336 und
337, sind die §§ 43 a, 73 d anzuwenden, wenn der Täter als Mitglied
einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Begehung solcher
Taten verbunden hat. § 73 d ist auch dann anzuwenden, wenn der
Täter gewerbsmäßig handelt. 

§ 357
Verleitung eines Untergebenen zu einer Straftat

(1) Ein Vorgesetzter, welcher seine Untergebenen zu einer recht-
widrigen Tat im Amt verleitet oder zu verleiten unternimmt oder
eine solche rechtswidrige Tat seiner Untergebenen geschehen läßt,
hat die für diese rechtswidrige Tat angedrohte Strafe verwirkt.
(2) Dieselbe Bestimmung findet auf einen Amtsträger Anwendung,
welchem eine Aufsicht oder Kontrolle über die Dienstgeschäfte ei-
nes anderen Amtsträgers übertragen ist, sofern die von diesem letz-
teren Amtsträger begangene rechtswidrige Tat die zur Aufsicht
oder Kontrolle gehörenden Geschäfte betrifft. 

HESSISCHES  MINISTERIUM  FÜR  WISSENSCHAFT  UND  KUNST

Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH)
— Prüfungsordnung der Philipps-Universität Marburg —
vom 20. März 2006;
h i e r : Genehmigung

Nach § 94 Abs. 1 Nr. 1 des Hessischen Hochschulgesetzes (HHG) in
der Fassung vom 31. Juli 2000 (GVBl. I S. 374), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 15. Dezember 2005 (GVBl. I S. 843), habe ich mit
Erlass vom 9. Oktober 2006 die oben genannte Satzung genehmigt. 
Sie wird hiermit nach § 39 Abs. 5 HHG bekannt gemacht.

Wiesbaden, 17. Oktober 2006

Hessisches Ministerium
für Wissenschaft und Kunst
425/00/10.005 — (0001) — III 2.6
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A. Allgemeine Prüfungsbestimmungen

§ 1 
Anwendungsbereich

(1) Studienbewerber und Studienbewerberinnen, die ihre Studien-
qualifikation nicht an einer deutschsprachigen Einrichtung er-
worben haben, müssen vor Beginn des Studiums an Hochschulen
in der Bundesrepublik Deutschland entsprechend den Regelungen
im Hochschulrahmengesetz (HRG) und in den Hochschulgesetzen
der Länder für die Aufnahme eines Studiums hinreichende deut-
sche Sprachkenntnisse nachweisen. 
Dieser Nachweis kann nach § 2 Nr. 1 in Verbindung mit § 6 der
„Rahmenordnung über Deutsche Sprachprüfungen für das Stu-
dium an deutschen Hochschulen“ (RO-DT) durch die „Deutsche
Sprachprüfung für den Hochschulzugang“ (DSH) erfolgen.
(2) Wenn die DSH mindestens mit dem Gesamtergebnis DSH-2 be-
standen worden ist, gilt dies nach § 3 Abs. 3 RO-DT als Nachweis
der sprachlichen Studierfähigkeit für die uneingeschränkte Zulas-
sung oder Einschreibung zu allen Studiengängen und Studienab-
schlüssen. Mit Erreichen der Ebene DSH-3 werden besonders hohe

886 Deutschkenntnisse nachgewiesen. Die DSH-3 liegt über dem für die
Zulassung oder Einschreibung erforderlichen Niveau.
(3) Von der Deutschen Sprachprüfung sind freigestellt:
a) Studienbewerber und Studienbewerberinnen, welche die zur

Aufnahme eines Studiums erforderlichen Sprachkenntnisse im
Rahmen eines Schulabschlusses nachweisen, der einer deut-
schen Hochschulzugangsberechtigung entspricht;

b) Inhaber und Inhaberinnen des „Deutschen Sprachdiploms (Stufe
II) der Kultusministerkonferenz“ (DSD II) (Beschlüsse der Kul-
tusministerkonferenz vom 16. März 1972 und vom 5. Oktober
1973 in jeweils geltender Fassung);

c) Inhaber und Inhaberinnen eines Zeugnisses über die bestandene
„Zentrale Oberstufenprüfung“ (ZOP) des Goethe-Instituts, die
in Deutschland von einem Goethe-Institut, im Ausland von ei-
nem Goethe-Institut oder einer Institution mit einem Prü-
fungsauftrag des Goethe-Instituts abgenommen wurde (Be-
schlüsse der Kultusministerkonferenz vom 28. Januar 1994 und
15. April 1994 über die Gleichstellung der Zentralen Oberstu-
fenprüfung mit dem Deutschen Sprachdiplom — Stufe II — der
KMK);

d) Inhaber und Inhaberinnen des „Kleinen deutschen Sprachdi-
ploms“ oder des „Großen deutschen Sprachdiploms“, die vom
Goethe-Institut im Auftrag der Ludwig-Maximilians-Univer-
sität München verliehen werden;

e) Studienbewerber und Studienbewerberinnen, die die Deutsche
Sprachprüfung auf dem Niveau „DSH-2“ unter organisatori-
scher und inhaltlicher Verantwortung eines Studienkollegs oder
eines Lehrgebiets Deutsch als Fremdsprache an einer deutschen
Hochschule oder an einer ausländischen Hochschule abgelegt
haben. Bei Bewerbern und Bewerberinnen, die die deutsche
Sprachprüfung auf dem Niveau „DSH-1“ abgelegt haben, ent-
scheidet der Prüfungsausschuss, ob eine befristete Einschreibung
für das gewählte Studienfach erfolgen kann. In diesem Fall
kann die Zulassung mit Auflagen (zum Beispiel der Verpflich-
tung zur Teilnahme an studienbegleitenden Sprachlehrveran-
staltungen) verbunden werden.

f) Studienbewerber und Studienbewerberinnen, die den „Test
Deutsch als Fremdsprache für Studienbewerber und Studien-
bewerberinnen“ (TestDaF) nach § 11 der Rahmenordnung für
die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang auslän-
discher Studienbewerber und Studienbewerberinnen (Beschluss
des 72. Senats i.V. m. dem Beschluss des 172. Plenums der Hoch-
schulrektorenkonferenz in der Fassung des Beschlusses des 190.
Plenums der HRK) mit einem Testergebnis, das in allen vier Teil-
prüfungen die Leistungsstufe „vier“ aufweist, abgelegt haben.
Bei Testergebnissen, die unterhalb der Leistungsstufe „vier“, je-
doch in keiner Teilprüfung unterhalb der Leistungsstufe 3 lie-
gen, entscheidet der Prüfungsausschuss, ob eine befristete Ein-
schreibung für das gewählte Studienfach erfolgen kann. In
diesem Fall kann die Zulassung mit Auflagen (zum Beispiel der
Verpflichtung zur Teilnahme an studienbegleitenden Sprach-
lehrveranstaltungen) verbunden werden. 

g) Studienbewerber und Studienbewerberinnen, die sich zur
Durchführung eines Promotionsverfahrens einschreiben, sofern
sie nachweisen, dass das Promotionsverfahren in einer anderen
Sprache als Deutsch durchgeführt wird, oder eine Erklärung des
betreuenden Professors oder der betreuenden Professorin über
ausreichende Deutschkenntnisse vorlegen.

h) Studienbewerber und Studienbewerberinnen, die ein kurzzei-
tiges Studium an der Philipps-Universität Marburg im Rahmen
eines internationalen Austauschprogramms absolvieren ohne
das Ziel eines Abschlusses.


